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Thomas-Mann-Gymnasium: Schulweg sichern 
BA-Antrag Nr. 20-26 / B 06639 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen-
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Weidinger, 
 
zu Ihrem Antrag vom 07.05.2024 teilen wir Ihnen Folgendes mit: 
 
Mit dem o.g. BA-Antrag wird an der Einfahrt zur Tiefgarage des Thomas-Mann-Gymnasiums 
ein Haltverbot gefordert. Zur Prüfung des Sachverhaltes fand ein Ortstermin statt. 
 
Gem. § 45 Abs. 9 StVO sind Verkehrszeichen nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund der 
besonderen Umstände zwingend erforderlich ist. Solche Zufahrten zu Tiefgaragen sind im 
städtischen Raum kein Einzelfall und stellen daher auch keine Besonderheit dar. Ein 
aufmerksamer Verkehrsteilnehmer sollte die Gefahren an einer Ein- bzw. Zufahrt kennen und 
sein Fahrverhalten entsprechend anpassen. Aus diesem Grund wird vom Mobilitätsreferat die 
Anordnung eines absoluten Haltverbotes abgelehnt. 
 
Um jedoch dem Umstand der unmittelbaren Nähe zum Thomas-Mann-Gymnasium Rechnung 
zu tragen, wird das Mobilitätsreferat das Parken nur auf PKW beschränken. Diese, weniger in 
den ruhenden Verkehr eingreifende Maßnahme, verbessert aus unserer Sicht bereits die 
Sichtbeziehungen zw. dem Radverkehr und den Einfahrenden.  
 
Die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung wurde bereits auf den Weg gebracht. 
 
Der Antrag des Bezirksausschusses ist damit satzungsmäßig erledigt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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